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pebrödEt tourbe, fût ben Saien flnberletdht, p etnem
Urteil über ©ut ober Sööfe ju gelangen, fo wirb nun
bie gar nicht leiste $flict)t fein Seil, ftc§ langfam einp=
füllen, bem Ungewohnten nicht gleich ntit Kopffdhütteln
ober mit jornig geballter gaufi gegenüberjutreten, fonbern
befcßeiben mit ber oorläufigen Sinnahme, ber Slrdfiteft,
ber bie gaffaben unb Stäume gefdfjaffen habe, fei oteUeicht
boch nicht ganj urteilëlo§ herüber, wie fte gefdtjmüdEt werben
follen, unb er habe ficf|S wohl länger überlegt als ber Saie.

@3 ift ein ganser ©tab meift etnhelmifdher Künftler,
bie Karl SJtofer pr SluSfdhntücfung ber neuen fiochfchule
herangepgen hat. Von ißaul Dßwalb ftammen eine

Sîethe oon SteliefS, befonberS am Dfteingang, oon Otto
Cappeler einige ornamental geglieberte ©ingänge unb
jwei Vrunnen mit je einer weiblichen unb männlichen
gigur nädjft ber Haupttreppe im erften ©toef; oon
SBtlhelm ©chwerjmann einige Kapitelle unb anbere archi»
teftonifeße ©Inselteile. Stur bem Kenner wirb eS ge=

lingen, biefe Künftler nach *>er 3Irt, wie fte ben mobernen
©til auSbrüdfen, auSeinanberphalten. Senn es ift enb»

lid) ©in ©til, nadj Klarheit, nach ©tafadjheit, nach
ruhigem Slbel ftrebenb, allem Slfabemifchen abholb, nicht
nach bem Staturabguß, fonbern nach ber Umgeftaltung
beS Zufälligen burc| ©ebanfe unb ©efühl ringenb.

Sie gleiche Slbwenbung oom StaturaltSmuS unb bas
gleiche ©treben nadh einer Kunft, oor bie man mit
wichtigeren gragen als mit ber nach forreït ober ntdht
forreft treten muß, beweifen in ihren SBerfen bie SJtaler
ber jungen Zûï^er ©dhule. VßaS fie jwar in ber neuen
Unioerfttät ausführen werben, wirb fich erft fpäter geigen ;
heute ift alles noch tnt Zuftanb ber ©fisse ober nodh
nicht einmal fo weit, ißaul Sobmer wirb baS weftlidhe
Sojentenjimmer unb ben ©ang oor Steftorat unb Kanjlei
auSfdhmüdEen, ^ermann |>uber bie breite SBanb swifeßen
ben ©tngängen inS Auditorium maximum, St. Kündig
bie ©tngangShaüe gegen bie Künftlergaffe. Sludh bie

oerfdhiebenen ©emlnarten werben mit SMerelen gegiert :

baS ardhäologifdhe unb engltfdhe oon Künbig, baS roma»
ntfdhe oon SJteifter, baS beutfdhe oon Karl £)üght, baS

funftgefdbidhtlidße oon Dtto Vaumberger, baS %iftorif"d^e
oon ißfifter. Sieben biefen Zungen werben audh an=
erfannte SJteifter p SBorte îommen: §einrtd> Slltherr
im ©enatSsimmer, Slugufto ©iacometti im SJiofaif an
einem Ziehbrunnen im jwetten ©todlwerî, gerbtnanb
£obler, feiner Vebeutung entfpredhenb, an ber £>aupt=
wanb ber Slula.

Sie SBaßl biefer Künftler beweift, bah eS fich in ber
neuen $ocßfcßü[e ntdht um einen im alltäglichen ©inne
lehrhaften SBanbfcßmucf hanbeln ïann; eS wirb ba fein
StafcßauungSmaterial pr ©efdhidhte ober Kunfihiftorie
oermittelt. Zw allgemeinen werben nur fröhltcße befo»
ratioe garben unb Sinien in Vetracßt îommen, nur
Slllegro unb Slnbante, währenb p einem SOtajeftofo, p
einet monumentalen SBucßt, etgentlidh nur in ber Slula
Veranlaffung oorltegt.

Zunge, noch nicht oon ber breiten Öffentlichfett am
erfannte Künftler ftnb eS alfo, benen hier bie ©elegem
hett geboten wirb, ihr Salent p entwicfeln. SBaS fie
fdhaffen werben, darüber fann erft bie Zufunft urteilen.
Slber bah ber Slrcßiteft biefen ftarfen ©tauben an bie
Zugenb hat, ber ihm gewiß weniger Slnnehmlichfeiten
für bie erfte Zeit bringen wirb, als wenn er fich un
lauter anerfannte Künftler gewenbet hätte, baS bewetft,
bah et nom richtigen ©elfte erfüllt ift, wie er in alle
Seile einer füocßfcßule oerbaut werben foil: oon einem
©eifte beS Vertrauens pr fommenben Zeit unb pm
©djaffen ber begeifterten Zugenb, oon bem feften SBiÜen,
nicht nur bie Vraucf)barfett beS Vergangenen für bie
©egenwart p prüfen, fonbern auch bie neuen Probleme,
bie ftdh anfptnnen, willig mitperleben.

Sie ©tabt unb ber Kanton Zütidh bürfen umfo eher

auf biefeS nach 3 Vorjähriger Vausett erfteüte SBerf ftolj
fein, als nidht eine Steglerung ober ein Parlament bie

erforbetlichen ©ummen bewilligt hüben, fonbern bas

Volt felbft in feinen Stimmungen oom 26. Slpril 1908

unb oom 2. Slpril 1911. ®amatS fliegen bie ißrofefforen
oon ihrer £>öße pm einfachen SJtann hetunter utib

fprachen in Verfammlungen p ihm oon ber SBidEjtigfeit
ber Hocßfdßute unb ber Stotwenbigfett etneS richtigen
VaueS. Unb beibe waren freubig erftaunt, fich fo gut

p oetfiehen, fo große 93ereitwiÖigfeit p Opfern an

©elb unb Strbeit beim anbern p finben. Sludh wer

oorher Unioerfttät unb ißolptecßnifum nidht reeßt au?»

einanber p hülfen wußte, nahm plößltcß regen Slnteil

an $odhfcßulfragen. Zetjt, ba jebe ber beiben Slnftalten
ihr würbigeS $eim hat, ba bie beiben gewaltigen Vau-
werfe als ©pmbole geiftiger SJ?ächte hodß über bem

SlHtag flehen, wirb aueß baS Volf ihrer überragenben
Vebeutung ftetS eingeben! bleiben. (Sir. Sllbert Vaur.)

Berfitfienmg gegen Slrfieitsloftgfieit.
(Bi.-Storr.)

(@ä)lu&.)

SBaS nun bie Unterftüßung oon prioaten Strbeit?»

lofenfaffen, ober etnfadher gefagt, ©ewerffdhaften tc. an»

belangt, fo ift bie Zugehörigfett pr ftaatlidhen Ver»

fidfjerung folgenbermaßen normiert. Sliefe Verbänbe,
audh wenn fie auher ber SlrbeiSlofenoetfidherung noch

anbern Zwecfen bienen, haben ftdh wittelfi ©ingabe um

Unterftüßung p bewerben, müffen gefetjtich oorgefdhriebene
StuSweife erbrtngen, foKen minbeftenS fedhS SWonate 6e»

flehen unb in Vafel entweber ihren fpauptfiß ober eine

Zweignieberlaffung befißen, minbeftenS 50 SJiitglieber,
welche in Vafel wohnhaft ftnb, säßlen unb felbftoer»

ftänblicß bie ftaatlicß aufgehellten Vebingungen erfüllen.
©S wirb ihnen ferner pr Pflicht gemadht, über bie Ver»

fießerung befonbere Rechnung p führen unb btcfelbe

oon ben ftaatlichen Organen periobifdh prüfen p laffen.
©ie bürfen ihre oerfidfjerten Sftitglteber nur gemäß ber

Storm en unter ftühen, weldhe für bie bireft Verftdherten
gelten, unb eS barf bie Unterftühung ftdh auf hödhften?

70 Sage in einem Zahre erftreefen unb jwei ©rittet
beS währenb ber UnterftütjungSperiobe auSfattenben It»

beitSlohneS nidht überftetgen. 2)er ©taatSbeitrag an

jebe einjelne biefer Kaffen wirb in folgenber SB#
oerteilt: ©in Seil in ber §öbe oon 20 bis 40 %, je nach

ben Verhältniffen ber betreffenben ©ewerffdhaften bei

Summe ber einbephlten SJtitglieberbeträge, fott pr Sin»

fammlung eines SteferoefonbS bienen, biefer Seil bei

©taatSbeitrageS fann ober foil teilweife ober ganj

bahlnfaHen, wenn biefer SteferoefonbS eine bem Um»

fang ber Kaffe entfpredhenbe fpöhe erreicht hat, unb

wirb erft wieber oerabfolgt, wenn burtf) j. V. befonbetä

ungünftige ißerioben bie Steferoen unter ein normal
Stioeau gefunfen finb. S)er weitere Setl beS ©taat?'

beitrageS wirb je nadh bem ©tanbe bem betreffenben

Kaffe auf 30 bis 60% ber ©umme ber au?^

phlten Unterftü^ungen feftgefe^t unb fann pr ©eefung

ber für bie Kaffe notwendigen Unterftühungen,
auch teilweife pr Vilbung oon ©pejialreferoen od»

wenbet werben. Sludh biefer paette Setl beS Staat?»

beitrageS fann gettweife etngefdhränft ober aufgehoben

werben, wenn baS Vermögen ber einseinen Kaffen ben»

felben entbehren fann. ©urdh biefen SJtobuS nn»

offenbar unb mit Sîedht oerhütet, baß biefe prioaten

Kaffen burch ftaatlidfje SJtithilfe su SJtitteln gelange",

bie über baS SStaß ber Stotwenbigfett hinausgehen.

Jllustr. schweiz. Handw Zeitung („Meisterblatt") Nr.ê

gedrückt wurde, für den Laien kinderleicht, zu einem
Urteil über Gut oder Böse zu gelangen, so wird nun
die gar nicht leichte Pflicht sein Teil, sich langsam einzu-
fühlen, dem Ungewohnten nicht gleich mit Kopfschütteln
oder mit zornig geballter Faust gegenüberzutreten, sondern
bescheiden mit der vorläufigen Annahme, der Architekt,
der die Fassaden und Räume geschaffen habe, sei vielleicht
doch nicht ganz urteilslos darüber, wie fie geschmückt werden
sollen, und er habe sichs wohl länger überlegt als der Laie.

Es ist ein ganzer Stab meist einheimischer Künstler,
die Karl Moser zur Ausschmückung der neuen Hochschule
herangezogen hat. Von Paul Oßwald stammen eine

Reihe von Reliefs, besonders am Osteingang, von Otto
Kappeler einige ornamental gegliederte Eingänge und
zwei Brunnen mit je einer weiblichen und männlichen
Figur nächst der Haupttreppe im ersten Stock; von
Wilhelm Schwerzmann einige Kapitelle und andere archi-
tektonische Einzelteile. Nur dem Kenner wird es ge-
lingen, diese Künstler nach der Art, wie sie den modernen
Stil ausdrücken, ausetnanderzuhalten. Denn es ist end-

lich Ein Stil, nach Klarheit, nach Einfachheit, nach
ruhigem Adel strebend, allem Akademischen abhold, nicht
nach dem Naturabguß, sondern nach der Umgestaltung
des Zufälligen durch Gedanke und Gefühl ringend.

Die gleiche Abwendung vom Naturalismus und das
gleiche Streben nach einer Kunst, vor die man mit
wichtigeren Fragen als mit der nach korrekt oder nicht
korrekt treten muß, beweisen in ihren Werken die Maler
der jungen Zürcher Schule. Was sie zwar in der neuen
Universität ausführen werden, wird sich erst später zeigen;
heute ist alles noch im Zustand der Skizze oder noch
nicht einmal so weit. Paul Bodmer wird das westliche
Dozentenzimmer und den Gang vor Rektorat und Kanzlei
ausschmücken, Hermann Huber die breite Wand zwischen
den Eingängen ins àllitorium maximum, R. Kündig
die Eingangshalle gegen die Künstlergasse. Auch die

verschiedenen Seminarien werden mit Malereien geziert:
das archäologische und englische von Kündig, das roma-
ntsche von Meister, das deutsche von Karl Hügtn, das
kunstgeschichtliche von Otto Baumberger, das historische
von Pfister. Neben diesen Jungen werden auch an-
erkannte Meister zu Worte kommen: Heinrich Altherr
im Senatszimmer, Augusts Giacometti im Mosaik an
einem Zierbrunnen im zweiten Stockwerk, Ferdinand
Hodler, seiner Bedeutung entsprechend, an der Haupt-
wand der Aula.

Die Wahl dieser Künstler beweist, daß es sich in der
neuen Hochschule nicht um einen im alltäglichen Sinne
lehrhaften Wandschmuck handeln kann; es wird da kein
Anschauungsmaterial zur Geschichte oder Kunsthistorie
vermittelt. Im allgemeinen werden nur fröhliche deko-
rative Farben und Linien in Betracht kommen, nur
Allegro und Andante, während zu einem Majestoso, zu
einer monumentalen Wucht, eigentlich nur in der Aula
Veranlassung vorliegt.

Junge, noch nicht von der breiten Öffentlichkeit an-
erkannte Künstler sind es also, denen hier die Gelegen-
heit geboten wird, ihr Talent zu entwickeln. Was sie

schaffen werden, darüber kann erst die Zukunft urteilen.
Aber daß der Architekt diesen starken Glauben an die
Jugend hat, der ihm gewiß weniger Annehmlichkeiten
für die erste Zeit bringen wird, als wenn er sich an
lauter anerkannte Künstler gewendet hätte, das beweist,
daß er vom richtigen Geiste erfüllt ist, wie er in alle
Teile einer Hochschule verbaut werden soll: von einem
Geiste des Vertrauens zur kommenden Zeit und zum
Schaffen der begeisterten Jugend, von dem festen Willen,
nicht nur die Brauchbarkeit des Vergangenen für die
Gegenwart zu prüfen, sondern auch die neuen Probleme,
die sich anspinnen, willig mitzuerleben.

Die Stadt und der Kanton Zürich dürfen umso eher

auf dieses nach 3^-jähriger Bauzeit erstellte Werk stolz

sein, als nicht eine Regierung oder ein Parlament die

erforderlichen Summen bewilligt haben, sondern das

Volk selbst in seinen Abstimmungen vom 26. April 1908

und vom 2. April 1911. Damals stiegen die Professoren
von ihrer Höhe zum einfachen Mann herunter und

sprachen in Versammlungen zu ihm von der Wichtigkeit
der Hochschule und der Notwendigkeit eines richtigen
Baues. Und beide waren freudig erstaunt, sich so gut

zu verstehen, so große Bereitwilligkeit zu Opfern an

Geld und Arbeit beim andern zu finden. Auch wer

vorher Universität und Polytechnikum nicht recht aus-

einander zu halten wußte, nahm plötzlich regen Anteil
an Hochschulfragen. Jetzt, da jede der beiden Anstalten
ihr würdiges Heim hat, da die beiden gewaltigen Bau-
werke als Symbole geistiger Mächte hoch über dem

Alltag stehen, wird auch das Volk ihrer überragenden
Bedeutung stets eingedenk bleiben. (Dr. Albert Baur.)

BersicheriW gegen Arbeitslosigkeit,
(Li.-Korr.)
(Schluß.)

Was nun die Unterstützung von privaten Arbeits-
losenkassen, oder einfacher gesagt, Gewerkschaften :c. an-

belangt, so ist die Zugehörigkeit zur staatlichen Ver-

sicherung folgendermaßen normiert. Diese Verbände,
auch wenn sie außer der Arbeislosenversicherung noch

andern Zwecken dienen, haben sich mittelst Eingabe um

Unterstützung zu bewerben, müssen gesetzlich vorgeschriebene

Ausweise erbringen, sollen mindestens sechs Monate be-

stehen und in Basel entweder ihren Hauptsitz oder eine

Zweigniederlassung besitzen, mindestens 50 Mitglieder,
welche in Basel wohnhaft sind, zählen und selbstver-

ständlich die staatlich aufgestellten Bedingungen erfüllen,
Es wird ihnen serner zur Pflicht gemacht, über die Ver-

sicherung besondere Rechnung zu führen und dieselbe

von den staatlichen Organen periodisch prüfen zu lassen,

Sie dürfen ihre versicherten Mitglieder nur gemäß der

Normen unterstützen, welche für die direkt Versicherten

gelten, und es darf die Unterstützung sich auf höchstens

70 Tage in einem Jahre erstrecken und zwei Drittel
des während der Unterstützungsperiode ausfallenden Ar-

beitslohnes nicht übersteigen. Der Staatsbeitrag an

jede einzelne dieser Kassen wird in folgender Weise

verteilt: Ein Teil in der Höhe von 20 bis 40 °/o, je nach

den Verhältnissen der betreffenden Gewerkschaften der

Summe der einbezahlten Mitgliederbeträge, soll zur An-

sammlung eines Reservefonds dienen, dieser Teil deê

Staatsbeitrages kann oder soll teilweise oder ganz

dahinsallen, wenn dieser Reservefonds eine dem Um-

fang der Kasse entsprechende Höhe erreicht hat, und

wird erst wieder verabfolgt, wenn durch z. B. besonders

ungünstige Perioden die Reserven unter ein normales

Niveau gesunken sind. Der weitere Teil des Staats-

beitrages wird je nach dem Stande der. betreffende«

Kasse auf 30 bis 60°/» der Summe der ausbe-

zahlten Unterstützungen festgesetzt und kann zur Deckung

der für die Kasse notwendigen Unterstützungen, oder

auch teilweise zur Bildung von Spezialreseroen ver-

wendet werden. Auch dieser zweite Teil des Staats-

beitrages kann zeitweise eingeschränkt oder aufgehoben

werden, wenn das Vermögen der einzelnen Kassen den-

selben entbehren kann. Durch diesen Modus NW

offenbar und mit Recht verhütet, daß diese private»

Kassen durch staatliche Mithilfe zu Mitteln gelange»,

die über das Maß der Notwendigkeit hinausgehen.
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fiber bie ©ätigfelt ber baSlerifd&en SBetficherung

gegen SCrbeitëloftgîett laffen wir nun einige roefentltche,

für bie $Betanfd)aulicfymad)ung notroenfcige Sable« folgen:
©te Raffe jaulte an 3Ritgftebern :

1910 1911 1912

536 961 1214 ißetfonen
barunter 100 % 93 »/o 94 7o SRänner'

45°/o 46,2 % 41,8 7o ©fijtoeizer
33 7o 36,5% 31,37» ber niebr.

Sobnftaffe
16 «/o 16,3 % 20,8 7o b. mittlem

Sobnftaffe
51% 47,2 7„ 47,9 7o berböbern

Sobtiflaffe
©te S3aubanbroetïer fieüten ein Rontigent oon:

74,4 % 65,7 7o 67 7o
roäbrenb ber weitaus Heinere ©eil ber 23erfidjerten alien
möglichen berufen - angehört, ein SeroetS bafär, bag
gerabe im SSaubanbroerf bie SBerfidjetung eine ungleich
notroenbigere ifi, als in anbern berufen, roaS übrigens
auS ben folgenben giffern über bie SlrbeiiSlofigfeit nod)
beutticber erficbtlich ift. Son ïjunbett Sïlitgltebetn ber
Raffe roaren arbeitslos in ben Sab"« 1911, 74,2 7»
unb 1912 76,9 7» SBaubanbroetfer, roaS gegenüber ben
oben genannten ^rojenljiffern ber SRügliebfc^aft eine

bebeutenb grögere 21rbeitsIo ftgfeit, als bte ber anbern
33erufSflaffen bebeutet, refp. bte SBauganbroerfer beftimmen
im roefentlicben ben ©barafter ber SlrbeitSlofigfeit mit
ber bie Raffe ju tun bat. 3öir erfeben übrigens noch
auS ber folgenben SufammenfteHung, in welchem Silage
bie oerftiljerten SBaubanbroetfer in ben Sauren 1911
unb 1912 arbeitslos roaren:

1911 1912
Sanuar 146 259
gebruar 156 285
Slärz 55 141
Slpril 19 88
Sfiiai 12 74
Suni 10 25
Sutt 5 26
Sluguft 5 17
©eptember 12 22
DHober 15 46
Slooember 60 120
©ezember 154 263

©otal 649 1366
@S erübrigt noch anjufügren, bag bte Raffe im Sab"
1911 gr. 15,000 unb im Sah" 1912 gr. 34,500 an
©aggelbern an bte aSerficljetten auszahlte.

Sieben ber Unterftügung oon SlrbeitSlofen roirb oon
ber ^Regierung bie ÉrbeitSoermittlung roeiter geführt,
©lefelbe bat bei eintretenber SlrbeitSlofigfeit tn exfter
State einzugreifen unb erft, roenn burdb biefelbe bem

SBerficberten nicht fofort gebient roerben fann, tritt bie

aiuSjablung ber ©aggelber ein. ©urcb bitfe SlrbeitS--

Dermittlung tonnte im Sab" 1911, 1097 unb im
^abre 1912 1832 SJtitgliebern Sirbett nerfcbafft roerben.

Slugetbem bat eS bie Regierung auf Eintrag ber 25er=

roattungSfornmiffion auf ftcb genommen, fämtlicbe 3lb=

teilungen ber ftäbtifdben SBerroaltung ftritte ju oetpftitb»
ten, bei S3ebarf oon prooifotifc^ert ober 2iu§bilfSarbeitern
ober untern Slngefieüten fofort bem SlrbeitSnadbroeiS»
bureau bteoon SRitteilung ju geben, ebenfo alle $er>
roaltungSabteilungen anzuhalten, bei SSergebuttg oon
öffentlichen Arbeiten an prioate Unternehmer, unoer»
jügltcb bem SlrbeiiSnacbroefSbureau baoon Kenntnis z«
geben, unter ^Bezeichnung ber Slrt ber Arbeit unb bereu
beginn, gerner bat bie Regierung zur Unterftügung
beS ftaatli^en SlrbeitSnacbroeifeS in ihre ©ubmiffionS»

bebingungen bte 5öorf«hrift aufgenommen, bag prioate
Unternehmer oerpfiicïjtet finb, bei SleuetnfteHung oon
Arbeitern zur S3eroältigung übernommener öffentlicher
Slufträge fidh juerft an biefeS SBureau zu roenben, roo»
burdb oerbinbert roerben foil, bag bei folcgen ©elegen»
beiten frembe Arbeiter fich auf Sern ißlage SQafel be»

tätigen fönnen, roäbrenb anfäffige Sente feiern mflffen.
©tefer ©chug burdb SSerficgerung ufro. bat zmar, rote

bte Sßerroaltung tn ihrem SBericgte pro 1912 zugibt, bie
Rretfe noch lange nicht erreicht, benen fie bienen möchte,
aber im ^»inblidE auf baS ftete Slnroachfen ber 3Rit»

glieberzabl, im Sabre 1913 roudbS btefelbe um weitere
500 an, zeigt, bag bte baSletifc|e (Einrichtung lebenS»

fähig ift unb zu ben beften Hoffnungen berechtigt.
©ie ©tabt Sern ift in ©acgen ber SlrbeiStofen»

oetfidberung ebenfalls tätig unb zmar feit längerer Seit,
©te fcguf als Abteilung beS ftäbtifdben SlrbeitSamteS
im Sabre 1893 eine freiwillige Serficgerung unb bat
eS im Saufe ber Sabre auf eine SRitglieberzahl oon
Zirfa 650 gebracht. Sa ben legten Sabren (1911 unb
1912) bezifferten fid) bie SJlitglieberbeiträge auf 9000
grauten pro Sabr, roäbrenb oon ber ©emeinbeoerroaltung
in benfelben Sabren je 12 000 granfen gegiftet würben,
©ie Raffe, welche auf anberer 93afiS arbeitet, als Safel
bteS tut unb Söridg bieS oorfiebt, leiftet zwar oiel ©egenS»
reiches, ift aber nicht z« ber ihr zutommenben Sebeutung
gelangt, weil fie bem 33ernehmen nach nur birett 3Rit=
glieber tennt unb bie ©uboentionierung oon prioaten
Drganifationen nidbt pflegt. Sn nodh Heinerm SRafie
roirb oon ber ^Regierung beS RantonS ©enf- gegen bte

Stäben ber SIrbeitSlofigfeit angetämpft. ©ort werben
an airbeiterorganifationen, roeldbe ihre SRitglieber gegen
SlrbeitSlofigfeit oerft^ern, ftaatlidbe ^Beiträge geleijtet,
bie fidb in ber Höhe oon zirfa gr. 2000 pro S«br be»

wegen. Sum Schlüge feien noch bte Rantone ©t. ©allen
unb Slppenjett erwähnt, welche nach gleichem ißrinzip
wie ©enf in ber Sefämpfung ber golgen ber Arbeits»
lofigfeit tätig finb.

Stach reiflichem ©tubium ber SRaterie ifi nun bie
Regierung ber ©tabt Sfiridj ebenfalls bazu gelangt, bie
Söfung ber SBerfirfjerungSfrage roleber z« oetfuchen.
Stach ihren im Sab" 1898 gemachten (Erfahrungen hat
fie biefeS SRat, unb mit ooKem Stecht baoon abgefehen,
eine SroangSoerfidberung zu beantragen. Obwohl im
©runbe genommen eine folche, unbebtngt allgemein
roirfenbe SSerficherung baS Stichtigfie ifi, fo mug boch
ber ©ebanfe an eine folche als zur Seit noch unreif be=

trachtet roerben, ohne Smeifel roirb unb mug im Saufe
ber Sabre unb mit bem SluSbau ber freiwilligen 58er»

ftcgerung eine folche noch fommen. gür bie ©egenroart,
b. b- um eine gleich P Anfang erfreuliche unb nug»
brtngenbe SRagnagme zu treffen, hat ber Sürcf)er ©tabt»
rat bie fretrotUige 58erftd)erung geroählt unb fajltegt fidb
ber baSletif'dben Drganifation im roefentlidhen an, weil
bort ber SBeroeiS ber Sroecfmäffigfeit einer fold^en auf
baS Sefie geleiftet würbe.

Sn feinem IBetorbnungSentrourf fieht ber ©tabtrat
oon Sücidb folgenbe 9Jtagnahmen oor. Sur SJlilberung
ber roirtfdbaftlichen golgen ooritbergehenber SlrbeitSloftg»
feit gewährt bie ©tabt Sürich unfelbfiänbig erroerbenben
ipetfonen beibetlei ©efdbfedbtS ihre SBetbülfe burcg @r=

ricbtung etner ftäbtifdben SSerfidberungSfaffe unb 5Bet»

ttagSleifiung an prioate Organifationen für Arbeits»
lofenoerftcberung (@eroer£fcf>aften) oon Sobnarbeitern,
welche ihre Sülitglieber auf bem SSege ber ©elbfibilfe
gegen bie golgen ber SlrbeitSlojtgfeit oerfi^ern.

3ln bte tBerecbtigung zum ©mpfange oon ©aggelbern
unb Setträgen finb bie SBebtngungen gefnfipft, bag
erftenS bie SlrbeitSlofigfeit unoerfcgulbet fein mug. 3Rut=
roißtge Rünbigung beS SlrbeitSoerbäftniffeS, ©ntlaffung
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über die Tätigkett der baslerischen Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit lassen wir nun einige wesentliche,

für die Veranschaulichmachung notwendige Zahlen folgen:
Die Kasse zählte an Mitgliedern:

1910 1911 1912

536 961 1214 Personen
darunter 100°/° 93°/° 94°/» Männer'

45°/° 46.2°/° 41,8°/° Schweizer
33°/° 36,5°/° 31,3°/° der niedr.

Lohnklasse

16°/° 16,3 °/° 20,8°/° d. mittlern
Lohnklasse

51°/° 47.2 °/° 47,9°/° der höhern
Lohnklasse

Die Bauhandwerker stellten ein Kontigent von:
74,4°/° 65.7°/° 67°/»

während der weitaus kleinere Teil der Versicherten allen
möglichen Berufen - angehört, ein Beweis dafür, daß

gerade im Bauhandwerk die Versicherung eine ungleich
notwendigere ist, als in andern Berufen, was übrigens
aus den folgenden Ziffern über die Arbeitslosigkeit noch

deutlicher ersichtlich ist. Von hundert Mitgliedern der
Kasse waren arbeitslos in den Jahren 191.1, 74,2°/°
und 1912 76.9°/« Bauhandwerker, was gegenüber den
oben genannten Prozentziffern der Mitgliedschaft eine

bedeutend größere Arbeitslosigkeit, als die der andern
Berufsklassen bedeutet, resp, die Bauhandwerker bestimmen
im wesentlichen den Charakter der Arbeitslosigkeit mit
der die Kasse zu tun hat. Wir ersehen übrigens noch

aus der folgenden Zusammenstellung, in welchem Maße
die versicherten Bauhandwerker in den Jahren 1911
und 1912 arbeitslos waren:

1911 1912
Januar 146 259
Februar 156 285
März 55 141
April 19 88
Mai 12 74

Juni 10 25

Juli 5 26
August 5 17
September 12 22
Oktober 15 46
November 60 120
Dezember 154 263

Total 649 1366
Es erübrigt noch anzuführen, daß die Kasse im Jahre
1911 Fr. 15,000 und im Jahre 1912 Fr. 34,500 an
Taggeldern an die Versicherten auszahlte.

Neben der Unterstützung von Arbeitslosen wird von
der Regierung die Arbeitsvermittlung weiter geführt.
Dieselbe hat bei eintretender Arbeitslosigkeit in erster
Linie einzugreifen und erst, wenn durch dieselbe dem

Versicherten nicht sofort gedient werden kann, tritt die

Auszahlung der Taggelder ein. Durch dk se Arbeits-
Vermittlung konnte im Jahre 1911, 1097 und im
Jahre 1912 1832 Mitgliedern Arbeit verschafft werden.
Außerdem hat es die Regierung auf Antrag der Ver-
waltungskommiffion auf sich genommen, sämtliche Ab-
teilungen der städtischen Verwaltung strikte zu verpflich-
ten, bei Bedarf von provisorischen oder Aushilfsarbeitern
oder untern Angestellten sofort dem Arbeitsnachweis-
bureau hievon Mitteilung zu geben, ebenso alle Ver-
waltungsabteilungen anzuhalten, bei Vergebung von
öffentlichen Arbeiten an private Unternehmer, unoer-
züglich dem Arbeitsnachweisbureau davon Kenntnis zu
geben, unter Bezeichnung der Art der Arbeit und deren
Beginn. Ferner hat die Regierung zur Unterstützung
des staatlichen Arbeitsnachweises in ihre Submissions-

bedingungen die Vorschrift aufgenommen, daß private
Unternehmer verpflichtet sind, bei Neueinstellung von
Arbeitern zur Bewältigung übernommener öffentlicher
Aufträge sich zuerst an dieses Bureau zu wenden, wo-
durch verhindert werden soll, daß bei solchen Gelegen-
heiten fremde Arbeiter sich auf dem Platze Basel be-

tätigen können, während ansässige Leute feiern müssen.
Dieser Schutz durch Versicherung usw. hat zwar, wie

die Verwaltung in ihrem Berichte pro 1912 zugibt, die
Kreise noch lange nicht erreicht, denen sie dienen möchte,
aber im Hinblick auf das stete Anwachsen der Mit-
gliederzahl, im Jahre 1913 wuchs dieselbe um weitere
500 an, zeigt, daß die baslerische Einrichtung lebens-
fähig ist und zu den besten Hoffnungen berechtigt.

Die Stadt Bern ist in Sachen der Arbeislosen-
Versicherung ebenfalls tätig und zwar seit längerer Zeit.
Sie schuf als Abteilung des städtischen Arbeitsamtes
im Jahre 1893 eine freiwillige Versicherung und hat
es im Laufe der Jahre auf eine Mitgliederzahl von
zirka 650 gebracht. In den letzten Jahren (1911 und
1912) bezifferten sich die Mitgliederbeiträge auf 9000
Franken pro Jahr, während von der Gemeindeverwaltung
in denselben Jahren je 12 000 Franken gestiftet wurden.
Die Kasse, welche auf anderer Basis arbeitet, als Basel
dies tut und Zürich dies vorsieht, leistet zwar viel Segens-
reiches, ist aber nicht zu der ihr zukommenden Bedeutung
gelangt, weil sie dem Vernehmen nach nur direkt Mit-
glieder kennt und die Suboentionierung von privaten
Organisationen nicht pflegt. In noch kleinerm Maße
wird von der Regierung des Kantons Genf gegen die
Schäden der Arbeitslosigkeit angekämpft. Dort werden
an Arbeiterorganisationen, welche ihre Mitglieder gegen
Arbeitslosigkeit versichern, staatliche Beiträge geleistet,
die sich in der Höhe von zirka Fr. 2000 pro Jahr be-

wegen. Zum Schluße seien noch die Kantone St. Gallen
und Appsnzell erwähnt, welche nach gleichem Prinzip
wie Genf in der Bekämpfung der Folgen der Arbeits-
losigkeit tätig sind.

Nach reiflichem Studium der Materie ist nun die
Regierung der Stadt Zürich ebenfalls dazu gelangt, die
Lösung der Versicherungsfrage wieder zu versuchen.
Nach ihren im Jahre 1898 gemachten Erfahrungen hat
sie dieses Mal, und mit vollem Recht davon abgesehen,
eine Zwangsverstcherung zu beantragen. Obwohl im
Grunde genommen eine solche, unbedingt allgemein
wirkende Versicherung das Richtigste ist, so muß doch
der Gedanke an eine solche als zur Zeit noch unreif be-

trachtet werden, ohne Zweifel wird und muß im Laufe
der Jahre und mit dem Ausbau der freiwilligen Ber-
sicherung eine solche noch kommen. Für die Gegenwart,
d. h. um eine gleich zu Anfang erfreuliche und nutz-
bringende Maßnahme zu treffen, hat der Zürcher Stadt-
rat die freiwillige Versicherung gewählt und schließt sich
der baslerischen Organisation im wesentlichen an, weil
dort der Beweis der Zweckmässigkeit einer solchen auf
das Beste geleistet wurde.

In seinem Verordnungsentwurf sieht der Stadtrat
von Zürich folgende Maßnahmen vor. Zur Milderung
der wirtschaftlichen Folgen vorübergehender Arbeitslosig-
keit gewährt die Stadt Zürich unselbständig erwerbenden
Personen beiderlei Geschlechts ihre Beihülfe durch Er-
richtung einer städtischen Versicherungskasse und Bei-
tragsleistung an private Organisationen für Arbeits-
losenversicherung (Gewerkschaften) von Lohnarbeitern,
welche ihre Mitglieder auf dem Wege der Selbsthilfe
gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit versichern.

An die Berechtigung zum Empfange von Taggeldern
und Beiträgen sind die Bedingungen geknüpft, daß
erstens die Arbeitslosigkeit unverschuldet sein muß. Mut-
willige Kündigung des Arbeitsverhältntsses, Entlassung
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wegen groben ©elbfioerfdEjutbenS fdtßießen oon ber 33e»

rechtigung jum ©mpfang oon Unterßüßung auS, ebenfo
©tretl, Sperre unb AuSfperrung roätjrenb beren Sauer.
Hranfhett, Unfall unb gnoalibität nehmen ebenfalls bie

^Berechtigung zur Unterftüßung. Sarin gleiten fuf) bie

Seftimmungen 3üricl)S unb Bafels in ben SeitrittSbe»
bingungen. Auch in SMdj hat ber Hanbibat fedf)§

Monate oor ©intritt in bie Haffe ununterbrochen ant
Orte p wolpen unb bret Monate in Arbeit zu flehen.
Sie Altersgrenzen für ben beitritt finb 17 bis 60 gaßre.
Um mißbräuchlicher Bemühung ber Haffe oorpbeugen,
tönnen nur Ißerfonen aufgenommen werben, roelclje fonft
nirgenbS gegen ArbeitSloßgfeit oerficijert finb. ßeit=
roeiliger ober gänzlicher AuSfdfjluß auS ber SSerfidherung
roirb beblngt burdj Uiic^terfüllung ber Pflichten, falfcEje

Eingaben unb anberroeitige ©djäbigung ber Haffe. SSte

in 33afel finb auch 3ütid^ bret Mitglteberlategorten
oorgefeßen, unb jroar ohne SRücfficht auf ben gamilien»
ftanb beS SSerficherten, mit folgenden monatlichen S3ei=

trägen. S3ei einem Saglohn bis p gr. 4.— gr. —.60,
oon gr. 4.— bis 6.— gr. —.90. unb über gr. 6.—
gr. 1.20. Stefe Beiträge ftnb in ben höhet" Hategorien
etroaS höher angefeßt als in SBafel, bafür ftnb bie Sag»
gelber auch ßößer als bort angenommen, raaS ftcïj burch
bie teurere SebenShattung in Rurich oon felbft erllärt.
gn ßüridi haben im galle oon ArbeilStofiglett bie

Mitglieber ber Haffe, fofern fte berfelben minbeftenS
bret Monate angehören, Anfprudß auf folgenbe Sag»
gelber. Aüeinßehenbe, je nach ihrer Mitglieberlategorte,
gr. 2.—, 2.20 unb 2.40; gamilienhäupter gr. 2.60,
2.80 unb 3.—. SBle in S3afel beginnt bie ^Berechtigung

jum ©mpfang mit bem oierten Sage ber ArbeitSlofigleit.
Sie Auszahlung ber Saggelber finbet ftatt, tnfofern bem
Sietreffenben nicht anberroeitige paffenbe S3efchäftigung
Zugeroiefen roerben tonnte. Sagegen leiftet 3ürid) auf
größere Sauer hinaus baS ganze Saggelb, roährenb tn
Safel nach 35 Sagen nur noch bie Jfjätfte beSfelben bis
auf 70 Sage ausbezahlt roirb. 3" 3ûrr<f) ift bie AuS»

ricßtung beSfelben nicht an baS Halenbetjahr gebunben,
fotibern tommt für Maximum 60 Sage innerhalb 52
aufeinanber folgenber SSBodjen pr Auszahlung. Siefe
tBorfcßrift îontmt gerabe bem SBauhanbwetîer ju ©ute,
beffen ArbeitSloßgleit beinahe ausnahmslos gerabe über
ben QahreSroechfel eintritt. 2Son großer S3ebeutung
bürfte ber ißunlt fein, baß JBerficherten, welche auS etner
93erficherungSfaffe einer anbern Schweizer ©emeinbe tn
bie Qürdherfaffe übertreten, bie grifi zur ©rlangung ber
SBezugSberedhtigung gefürjt roerben tann, fofern mit ber
betreffenben ©emeinbe eine töereinbarung auf ©egen»
feitigfeit getroffen roorben ift, b. h- f'ann ein Honfor»
bat gefcßaßen, welches bei ben heutigen roenig ftabilen
SBohnoerhältniffen ber Arbeiterbeoölferung ben ^Beitritt
in bie Haffen oerloctenber machen roirb, roeil eben bei
DrtSroechel bem Slerficherten feine ©Inzahiungen tn einer
Haffe nicht oertoren gehen, fonbern tn etner noch P
ßnbenben SBeife auf ben neuen Sßohnort übertragen
roerben tonnen, ^öffentlich marfchieren eine große 3aßl
ober nod) beffer, alle Drtfdßaften bem jürd^erifcfjen 3iel
nach, auf baß binnen Hurzem eine greizügigteit erreicht
roerben tann rote roir fte auS bem Hrantentaffenroefen
bereits tennen, unb welchem eS, roie betannt, zu großem
Auffcßroung oerholfen hat.

Ser gürdßer ©ntrourf fieht ebenfalls Eieifeunter»
ßüßung z«r Annahme auswärtiger Arbeitsgelegenheiten
in 3etten oon Arbeitsmangel am eigenen Orte, foroie
bie S3erpftichtung für lebige Sßerftctjerte zur Annahme
folcßer oor.

Sie ©tabt 3örich beftreitet bie ©InridfctungS» unb
SSerroaltungStoften ber Haffe unb becft baS aus bem
ttberfchuß ber Ausgaben über bie ©tnnahmen entfiehenbe

Sefizit. Sie Serroaltung geflieht buret) baS ftäbtifdje
Arbeitsamt unter Auf ficht etner Hommiffion oon elf
Mitgliebern unb fecß§ ©rfaßmännern. Sen ißorftß foH
oon Amtes roegen ber SBorßanb beS ftäbtifeßen ©efunb»
heitSroefenS führen, bie übrigen Mitglieber roerben je

Zur Hälfte oom ©tabtrate unb oon ben SBerftcherten ge>

wählt. An ber SBerroaltung ber Haffe ftnb übrigens,
roie in Slafel, bie Sßerfidherten burch eine alljährlich
ftattfinbenbe ©eneraloetfammlung beteiligt, ferner ftefjt
ihnen baS Siecht zu, ©infpraeßen gegen bie ©ntfcßelbe
ber SSerroattungSfommiffion beim ©tabtrate zu erheben.
Surd) biefe 95eftimmungen roirb baS gntereffe beS SBer»

ßeßerten für feine Haffe wachgehalten unb baburef) beren
$rofperität geroährleiftet. SteS oon ben birett oer=

fidjerten Mitgliebern.
Sie.@uboenlionierung ber prioaten Drganifationen

beabfichtigt ber ©tabtrat roie folgt bureßzufüßren. Sie»
felbe tommt fotehen Drganifationen zu, toeldße ihre Mit»
glieber gemäß ber für bie birett SSerficherten geltenben
oben ermähnten Seftimmungen oerfidjern, unb welche
©eroähr für eine georbnete gührung ber SJerficherungS»
taffe bieten. AnberS als tn 93afel, welches burch feitte

AuSzahlungSart ber ©uboentionierung ben Haffen eine

geroiffe ©elbfiänbigfett unb Aeuffnung beS SSerftcherungS»
fapitalS zugeßeht, beabfidhtigt 3ûrich einfach 80 % beS

oon ber Drganifation an bie Mitglieber ausbezahlten Sag»
gelbeS im |jßchßbetrag oon gr. 1.75 pro Mitglieb zu

oergüten, mit ber ©Infdhränfung, baß baS Saggelb biefer
Drganifation intlufioe beS ©taatSbeitrageS Va beS nor»
malen SageSoerbtenfieS beS 33erftct)erten nicht über»

fdjreiten barf. gerner ift beftimmt, baß bie Drgani»
fationen ihre bisherigen Saggelber nid^t oermlnbem,
bamit ber ©taatsbeitrag nicht über ©ebüßr beanfprucht
roerben tann. ©ine weitere ©infdhräntung, welche SSafet

nicht fennt, betrifft unter ben Sebigeh bie ooilftänbig
alleinftehenben Mitglieber, welche nur für fiel) zu forgen
haben; biefelben erhalten oon ber ©tabt nur ben halben
Seitrag, roaS ohne 3roeifeI in §itcficht ber öfonomifdßen
SebenSroeife biefer Hategorie gerechtfertigt iß.

Sie ftäbtifche ©uboentionterung an Drganifationen
bebingt für biefelben noch öie Serpßichtung, ihre Statuten,
3ahreSrechnungen, foroie ©onberbeßimmungen für bie

Serfidfjerung, bem ©tabtrate bei ©efuef) um bie ©ub»

oentionierung zur Prüfung einzureichen, gerner haben
ßch natürlich biefe Drganifationen ber gleichen ßäbtifdßen
periobifchen HontroEe, roaS bie Serficßerung anbelangt,
roie in Safel zu unterziehen unb zubem ßatiftifdßeS
Material, ihre Serft^erungSarbeß betreffenb, auSzu»

arbeiten. @S liegt ferner ben Drganifationen bie ißßidjt
ob, in erfter Sinie für ihre arbeitslos geworbenen Mit'
glieber rafchmöglichß zu oerfudhen, Arbeit zu oetfdE)affen,
entroeber burch eigenen Arbeitsnachweis ober Senüßung
beS ßäbtifdhen Arbeitsamtes.

gm 3ütdher SBerorbnungSentrourf fehlen leiber Se=

ßimmungen, roeldhe Safel aufgenommen hat, unb roeldfje

jebenfaES wichtig genug finb, um auch tn gürich Se»

aeßtung zu ßnben. @S betrißt bieS bie bort angeführte
SBerpßichtung ber Unternehmer ößentlidher Arbeiten,
ihren Arbeiterbebarf in 3®tten oon Arbeitsmangel tu

erfter Sinie auS ben zur Verfügung ßeßenben ortS»

anfäffigen Mitgliebern ber Haffe zu bedien, ^öffentlich
roirb biefe roidhtige Seßimmung bei ben SBerh anbiungen
beS ©roßen ©tabtrateS noch Z« ©hren gezogen, unb

wenn in ber iBetficherung nießt angängig, fo büdE) in

ben neuen ©ubmiffionSoerorbnungen, roelche bemnä#
tn Hraft zu treten haben, zur ©ültigleit lommen.

@S erübrigt nodß bie Summen anzugeben, roeld|e

bie ©tabtoerroaltung 3üriä) jährlidh für bie geplante

Skrficherung aufzuroenben hat. ©enaueS läßt fich barüber»

Zum oomheretn nießt fagen, ba natürlidh bie bie frohe bet
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wegen groben Selbstverschuldens schließen von der Be-
rechtigung zum Empfang von Unterstützung aus, ebenso
Streik, Sperre und Aussperrung während deren Dauer.
Krankheit, Unfall und Invalidität nehmen ebenfalls die

Berechtigung zur Unterstützung. Darin gleichen sich die

Bestimmungen Zürichs und Basels in den Beitnttsbe-
dingungen. Auch in Zürich hat der Kandidat sechs

Monate vor Eintritt in die Kasse ununterbrochen am
Orte zu wohnen und drei Monate in Arbeit zu stehen.
Die Altersgrenzen für den Beitritt sind 17 bis 60 Jahre.
Um mißbräuchlicher Benützung der Kasse vorzubeugen,
können nur Personen aufgenommen werden, welche sonst
nirgends gegen Arbeitslosigkeit versichert sind. Zeit-
weiliger oder gänzlicher Ausschluß aus der Versicherung
wird bedingt durch Nichterfüllung der Pflichten, falsche
Angaben und anderweitige Schädigung der Kasse. Wie
in Basel sind auch in Zürich drei Mitgliederkategorien
vorgesehen, und zwar ohne Rücksicht auf den Familien-
stand des Versicherten, mit folgenden monatlichen Bei-
trägen. Bei einem Taglohn bis zu Fr. 4.— Fr. —.60,
von Fr. 4.— bis 6.— Fr. —.90. und über Fr. 6.—
Fr. 1.20. Diese Beiträge sind in den höhern Kategorien
etwas höher angesetzt als in Basel, dafür sind die Tag-
gelder auch höher als dort angenommen, was sich durch
die teurere Lebenshaltung in Zürich von selbst erklärt.
In Zürich haben im Falle von Arbeitslosigkeit die

Mitglieder der Kasse, sofern sie derselben mindestens
drei Monate angehören, Anspruch auf folgende Tag-
gelder. Alleinstehende, je nach ihrer Mitgliederkategorie,
Fr. 2.—, 2.20 und 2.40; Familienhäupter Fr. 2 60,
2.80 und 3.—. Wie in Basel beginnt die Berechtigung
zum Empfang mit dem vierten Tage der Arbeitslosigkeit.
Die Auszahlung der Taggelder findet statt, insofern dem

Betreffenden nicht anderweitige paffende Beschäftigung
zugewiesen werden konnte. Dagegen leistet Zürich auf
größere Dauer hinaus das ganze Taggeld, während in
Basel nach 35 Tagen nur noch die Hälfte desselben bis
auf 70 Tage ausbezahlt wird. In Zürich ist die Aus-
richtung desselben nicht an das Kalenderjahr gebunden,
sondern kommt für Maximum 60 Tage innerhalb 52
aufeinander folgender Wochen zur Auszahlung. Diese
Vorschrift kommt gerade dem Bauhandwerker zu Gute,
dessen Arbeitslosigkeit beinahe ausnahmslos gerade über
den Jahreswechsel eintritt. Von großer Bedeutung
dürfte der Punkt sein, daß Versicherten, welche aus einer
Versicherungskaffe einer andern Schweizer Gemeinde in
die Zürcherkasse übertreten, die Frist zur Erlangung der
Bezugsberechtigung gekürzt werden kann, sofern mit der
betreffenden Gemeinde eine Vereinbarung auf Gegen-
seitigkeit getroffen worden ist, d. h. es kann ein Konkor-
dat geschaffen, welches bei den heutigen wenig stabilen
Wohnverhältnissen der Arbeiterbevölkerung den Beitritt
in die Kassen verlockender machen wird, weil eben bei
Ortswechel dem Versicherten seine Einzahlungen in einer
Kasse nicht verloren gehen, sondern in einer noch zu
findenden Weise auf den neuen Wohnort übertragen
werden können. Hoffentlich marschieren eine große Zahl
oder noch besser, alle Ortschaften dem zürcherischen Ziel
nach, auf daß binnen Kurzem eine Freizügigkeit erreicht
werden kann wie wir sie aus dem Krankenkassenwesen
bereits kennen, und welchem es, wie bekannt, zu großem
Aufschwung verholfen hat.

Der Zürcher Entwurf sieht ebenfalls Reiseunter-
stützung zur Annahme auswärtiger Arbeitsgelegenheiten
in Zeiten von Arbeitsmangel am eigenen Orte, sowie
die Verpflichtung für ledige Versicherte zur Annahme
solcher vor.

Die Stadt Zürich bestreitet die Einrichtungs- und
Verwaltungskoften der Kasse und deckt das aus dem
Überschuß der Ausgaben über die Einnahmen entstehende

Defizit. Die Verwaltung geschieht durch das städtische
Arbeitsamt unter Aufsicht einer Kommission von elf
Mitgliedern und sechs Ersatzmännern. Den Vorsitz soll
von Amtes wegen der Vorstand des städtischen Gesund-
heitswcsens führen, die übrigen Mitglieder werden je

zur Hälfte vom Stadtrate und von den Versicherten ge-
wählt. An der Verwaltung der Kasse sind übrigens,
wie in Basel, die Versicherten durch eine alljährlich
stattfindende Generalversammlung beteiligt, ferner steht
ihnen das Recht zu, Einsprachen gegen die Entscheide
der Verwaltungskommission beim Stadtrate zu erheben.
Durch diese Bestimmungen wird das Interesse des Ver-
sicherten für seine Kasse wachgehalten und dadurch deren
Prosperität gewährleistet. Dies von den direkt ver-
sicherten Mitgliedern.

Die. Subventionierung der privaten Organisationen
beabsichtigt der Stadtrat wie folgt durchzuführen. Die-
selbe kommt solchen Organisationen zu, welche ihre Mit-
glieder gemäß der für die direkt Versicherten geltenden
oben erwähnten Bestimmungen versichern, und welche
Gewähr für eine geordnete Führung der Versicherungs-
kasse bieten. Anders als in Basel, welches durch seine

Auszahlungsart der Suboentionierung den Kassen eine

gewisse Selbständigkeit und Aeuffnung des Versicherungs-
kapitals zugesteht, beabsichtigt Zürich einfach 80°/o des

von der Organisation an die Mitglieder ausbezahlten Tag-
geldes im Höchstbetrag von Fr. 1.75 pro Mitglied zu

vergüten, mit der Einschränkung, daß das Taggeld dieser

Organisation inklusive des Staatsbeitrages V» des nor-
malen Tagesverdienstes des Versicherten nicht über-
schreiten darf. Ferner ist bestimmt, daß die Organi-
sationen ihre bisherigen Taggelder nicht vermindern,
damit der Staatsbeitrag nicht über Gebühr beansprucht
werden kann. Eine weitere Einschränkung, welche Basel
nicht kennt, betrifft unter den Ledigen die vollständig
alleinstehenden Mitglieder, welche nur für sich zu sorgen
haben; dieselben erhalten von der Stadt nur den halben
Beilrag, was ohne Zweifel in Hinsicht der ökonomischen
Lebensweise dieser Kategorie gerechtfertigt ist.

Die städtische Suboentionierung an Organisationen
bedingt für dieselben noch die Verpflichtung, ihre Statuten,
Jahresrechnungen, sowie Sonderbestimmungen für die

Versicherung, dem Stadtrate bei Gesuch um die Sub-
ventionierung zur Prüfung einzureichen. Ferner haben
sich natürlich diese Organisationen der gleichen städtischen
periodischen Kontrolle, was die Versicherung anbelangt,
wie in Basel zu unterziehen und zudem statistisches
Material, ihre Versicherungsarbeit betreffend, auszu-
arbeiten. Es liegt ferner den Organisationen die Pflicht
ob, in erster Linie für ihre arbeitslos gewordenen Mit-
glieder raschmöglichst zu versuchen, Arbeit zu verschaffen,
entweder durch eigenen Arbeitsnachweis oder Benützung
des städtischen Arbeitsamtes.

Im Zürcher Verordnungsentwurf fehlen leider Be-

stimmungen, welche Basel aufgenommen har, und welche

jedenfalls wichtig genug sind, um auch in Zürich Be-

achtung zu finden. Es betrifft dies die dort angeführte
Verpflichtung der Unternehmer öffentlicher Arbeiten,
ihren Arbeiterbedarf in Zeiten von Arbeitsmangel in

erster Linie aus den zur Verfügung stehenden orts-

ansässigen Mitgliedern der Kasse zu decken. Hoffentlich
wird diese wichtige Bestimmung bei den Verhandlungen
des Großen Stadtrates noch zu Ehren gezogen, und

wenn in der Versicherung nicht angängig, so doch in

den neuen Submissionsverordnungen, welche demnächst

in Kraft zu treten haben, zur Gültigkett kommen.
Es erübrigt noch die Summen anzugeben, welche

die Stadtverwaltung Zürich jährlich für die geplante

Versicherung aufzuwenden hat. Genaues läßt sich darüber-

zum vornherein nicht sagen, da natürlich die die Höhe der



Sir. 5 =8eit«Mg („SfteifterMatt") 85

felben beftimmenben 9Injal)l bet SBetfidjerten nut ge=

fd)ät$t roerben îann. Qmmetljin fönnen bie 58a« 1er

SSerpltntffe prn S3ergletci) gepgen roerben. SBafel ï}ai
für bfefen groecE eine jä^rlt^e äftajimalfumme non
St.- 35,000.— angefe^t, non melier im 3al>re 1911
(bem etfien ber 58erftd)etung) gt. 9000.— unb 1912

$r. 27,000 bei 1214 33etfic|erten unb 563 Saggelbbe-
jügern in letjterm Qaîjre benötigt mürben. 3ürict) bafiert
für ben Stnfang auf obige Saste^iffexn oon 1912 unb
rennet bamit in bet etfien 3eit mit einem ^Beitrage oon
ffr. 27,500.— auäpfommen, bet aber btnnen Shtrjem,
bei einem fefp: maijrfcfietnticberi guroacp ber Serfidjerten
auf 1500 ißerfonen, bie §öt)e oon ffr. 34,500.— pro
3a^r erreichen bürfte. ®ap fämen nodj bie fiübtifc^en
Beiträge an bie beftefyenben fünf ©eroerîfdjaften, meldte
bie SlrbeitSlofenoerfidjerung betreiben; biefelben betrugen
im $al;re 1911 ipïa Sr. 10,000.—, fo baff ber @e»

famtaufroanb ßüric^s für bie SlrbeitStofenoerfidjerung
auf St- 40,000.— bis 45,000 pro $al;r P beziffern
märe. ®iefe ©ummen roerben nun bie ftäbtifc^e fRedp

nung nicljt beeinfiuffen, benn bafür ïotnmen bie bi§=

betigen Sltbeitélofenuntetfiûtpngen buret; bie ©tabt in
SBegfad, roeîc|e biefe ©umme jätjrticf) teils erreichten,
teils Übertritten, je naef) ben Serbältniffen am biefigen
SlrbeitSmarft, bie Ausgaben pro hinter 1913/14 ber
ftürdjerifcljen ftäbtifeben SlrbeiiSlofenunterftübung betiefen
fieb bis SRitte SRärj auf ca. Sc. 63,000.—. 9Jiit ber 2lro
nabme bkfer iöerorbnung buret) ben ©roffen ©tabtrat
roäre nun ein bebeutfamel SSerf beS ©ürgerfinneS für
bie aSoIfSmob'tfabrt gefdbaffen, ba§ p Infang mobl noeb
Süden unb fleinere SRängel aufmeifen îann, bie aber
anläßlich ber ißerbanblungen beS ©rofjen ©tabtrateS
ïorrigiert roerben tönnen, aber berentbalben bie Sßer=

fidberungSoortage unter îeinen Umftänben oerroorfen

roerben barf, benn fie bringt fdjjon oon Slnfang an einen
eminenten SSorteil gegenüber ber bisherigen Sertjaltniffe
unb bilbet eine ©tufe p einet allgemeinen ooHEommenen

Sürforge beS ©ct)roeiproolfe3 für feine Arbeiter.

Sit fhftltr, llnterneljiner uni
fiieferantett, lit in $mt les ttninerfitats»

§eMifc ii 3üri(* beteiligt
S)a§ neue $eim ber llnioerfität ift oollenbet unb

hunbette oon ©äfien roaren p fetner äßetlje gelaben. SIH

bie Künftler, ßunftgeroerbetreibenben, ffabriïanten, Jfjanb*
roerfer unb ïïlrbeiter, bie an bem 58au unb feinet 2luS>

ftattung mitgeroirft, ebenfalls an ber ffeiet P oeretnen,
roar unmögltd). $n einem 23erpidjm§ aber roerben in
ber Syeftfchrift roentgfienS ihre tarnen aufgeführt. @§

nennt 14 SMnfiler unb 182 Unternehmer unb Sieferanten.
©ine trodene Seftüre, mag mancher beiden, fleht man
aber näher hi«/ fo gibt biefe trodene älufpljlung 8eug=
ni§ oon einer glänpnben ©ntroidlung beS etnheimifcijen
©eroerbeS, oon einem frudhtbaren SBetteifer auf allen
©ebieten beS geroerblidjen unb inbuftrieHen SebenS. SOßir

laffen beShalb biefe Sifte als ein beachtenSroerteS ®otu=
ment hier ebenfalls folgen:

I. Sîfinftler: llfgerr £)., fjSrofeffor, Karlsruhe. —
93aumberger Dtto, fîunftmaler, Qütidh — S3obmer fßaul,
Kunftmaler, 3ürid£) 2. — ©iacometti Slug., fßrofeffor,
Kunftmaler, Sirens. — fallet f)., 93ilbj)auer, prjeit
in fßaris. — fpobler fferb,, St., Kunftmaler, ©enf.—
fmber fpermann, Runftmaier, Zürich 3. — |>ügln Karl,
Kunftjeichner, 3öri«h 3- — Cappeler Dtto, Silbhauer,

In verschiedenen Kachschriften behauptet eine Firma, die
nui* ausländische Maschinen vertreibt, von ihrer runden Sicher-
heitswelle (Syst. Carstens), diese sei die einzige, welche sichin der Praxis glänzend bewährt habe.

Dem gegenüber darf atrf Grund von Zeugnissen und Be-
legen behauptet [werden, dass die schweizerischen Fabriken für
Holzbearbeitungsmaschinen

runde Messerweilen ^

in mindestens gleich guter und zweckmässiger Ausführungliefern. Ks ist namentlich die

A.-G. MASCHINENFABRIK LANDQUART
durch ihre Spezialeinrichtungen zur genauesten Herstellungsolcher Wellen in der Lage, die Schweiz. Kundschaft mit

bîmp (BB*ftfisla»sigei8 e*uitdtem Weüeea
zu bedienen, die den ausländischen in keiner Weise nach-stehen.
Das Aufdoppeln der Vierkantwellen ist nicht zu empfehlen.

Handwerker der Holzbranche! Berücksichtigt die einheimische Industrie!
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selben bestimmenden Anzahl der Versicherten nur ge-
schätzt werden kann. Immerhin können die Basler
Verhältnisse zum Vergleich gezogen werden. Basel hat
für diesen Zweck eine jährliche Maximalsumme von
Fr. 35,000.— angesetzt, von welcher im Jahre 1911
(dem ersten der Versicherung) Fr. 9000.— und 1312
Fr. 27,000 bei 1214 Versicherten und 563 Tagzeldbe-
zügern in letzterm Jahre benötigt wurden. Zürich basiert
für den Anfang auf obige Baslerziffern von 1912 und
rechnet damit in der ersten Zeit mit einem Beitrage von
Fr. 27,500.— auszukommen, der aber binnen Kurzem,
bei einem sehr wahrscheinlichen Zuwachs der Versicherten
auf 1500 Personen, die Höhe von Fr. 34,500.— pro
Jahr erreichen dürste. Dazu kämen noch die städtischen
Beiträge an die bestehenden fünf Gewerkschaften, welche
die Arbeitslosenversicherung betreiben; dieselben betrugen
im Jahre 1911 zirka Fr. 10,000.—, so daß der Ge-
samtaufwand Zürichs für die Arbeitslosenversicherung
auf Fr. 40,000.— bis 45,000 pro Jahr zu beziffern
wäre. Diese Summen werden nun die städtische Rech-

nung nicht beeinflussen, denn dafür kommen die bis-
herigen Arbeitslosenunterstützungen durch die Stadt in
Wegfall, welche diese Summe jährlich teils erreichten,
teils überschritten, je nach den Verhältnissen am hiesigen
Arbeitsmarkt, die Ausgaben pro Winter 1913/14 der
zürcherischen städtischen Arbeitslosenunterstützung beliesen
sich bis Mitte März ans ca. Fr. 63,000.—. Mtt der An-
nähme dieser Verordnung durch den Großen Stadtrat
wäre nun ein bedeutsames Werk des Bürgersinnes für
die Volkswoh'tfahrt geschaffen, das zu Anfang wohl noch
Lücken und kleinere Mängel ausweisen kann, die aber
anläßlich der Verhandlungen des Großen Stadtrates
korrigiert werden können, aber derenthalben die Ver-
sicherungsvorlage unter keinen Umständen verworfen

werden darf, denn sie bringt schon von Anfang an einen
eminenten Vorteil gegenüber der bisherigen Verhältnisse
und bildet eine Stufe zu einer allgemeinen vollkommenen
Fürsorge des Schweizervolkes für seine Arbeiter.

Nie Mslltr, Mernehmcr md

Wer««, die «« N« des llMMts-
Modes i» Mich beteiligt sind.

Das neue Heim der Universität ist vollendet und
Hunderte von Gästen waren zu seiner Weihe geladen. All
die Künstler, Kunftgewerbetreibenden, Fabrikanten, Hand-
werker und Arbeiter, die an dem Bau und seiner Aus-
stattung mitgewirkt, ebenfalls an der Feier zu vereinen,
war unmöglich. In einem Verzeichnis aber werden in
der Festschrift wenigstens ihre Namen aufgeführt. Es
nennt 14 Künstler und 182 Unternehmer und Lieferanten.
Eine trockene Lektüre, mag mancher denken, sieht man
aber näher hin, so gibt diese trockene Aufzählung Zeug-
nis von einer glänzenden Entwicklung des einheimischen
Gewerbes, von einem fruchtbaren Wetteifer auf allen
Gebieten des gewerblichen und industriellen Lebens. Wir
lassen deshalb diese Liste als ein beachtenswertes Doku-
ment hier ebenfalls folgen:

I. Künstler: Altherr H., Professor, Karlsruhe. —
Baumberger Otto, Kunstmaler, Zürich — Bodmer Paul,
Kunstmaler, Zürich 2. — Giacometti Aug., Professor,
Kunstmaler, Florenz. — Haller H., Bildhauer, zurzeit
in Paris. — Hvdler Ferd., Dr., Kunstmaler, Genf.—
Huber Hermann, Kunstmaler, Zürich 3. — Hügin Karl,
Kunstzeichner, Zürich 8. Rappeler Otto, Bildhauer,
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